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Letztes

Freiheitsstrafe
fördert den Austausch unter deutschen und russischen Strafrechtlern

,,Das Ganze ist nicht zweckfrei", gibt Uwe
Hellmann zu. ,.Wir wollen voneinander lernen
ohne uns zu belehren." Das Prinzip soll auch fur
die nächste Publikation in der Reihe gelten. Die
beteiligten Juristen in Russland und Deutsch-
Iand beschäftigen sich darin mit den Sanl<tio-
nensystemen in ihren Ländern. ,,Es geht um

slrafrechtliche Rechtsfolgen", so der Uni-furist. Au{fa11end ist iedoch die große Zahl von
Neben den S[rafen im eigentlichen Sinne gehö- Freiheitsstralen in Russland. tm Vergleich zu
ren in Deutschland die sogenannten Maßregeln Deutschland werden sie etwa sechs Mal so häu-
derBesserungundSicherungdazu,dieRussland fig verhängt. Der seit den 6o-er Jahren des zo.
so nicht kennt. Ein Beispiel hierfür ist die seit |ahrhunderts anhaltende Trend, die Freiheits-
langem umsbriHene Sicherungsverwahrung, lür strafen zurückzudrängen. hat sjch wie auch
deren Praxis Deutschland im letzten ]ahr vom in anderen osteuropäischen Staaten hier nicht
Europäischen Gerichtshof gerügt und deren durchgesetzt. Das sei ein Probiem, so Hell-
gesetzliche Regelung vom Bundesverfassungs- ma nn. ..Viele der zumeist männlichen Bürger
gericht a1s mit dem Grundgesetz unvereinbar sind in den Gefängnissen nicht zu besseren
erl<lärt wurde. [eweils anders stelten sich auch Menschen geworden. ganz imCegenteil."
dieVerhälkrissebeimlugendstrafrechtundauf Dennoch, auch Russland bietet im Straf-
dem Widschaftssektor dar. W'ährend Deutsch- recht Fakten, die Fachleute überzeugen. Dass
land über ein völljg eigenständiges Jugendskaf- a!le Straftatbeslände in einem Strafgesetzbuch
recht verfugt, besitzt Russland abgesehen von verankert sind, ist so ein Fakt. ,,Bei uns wuchert
einigen partiellen Regelungen ein solches nicht. das Nebenstrafrecht immer weiter aus", bedau-

,,Das könnte ein Ansatzpunkt für ein weiteres ert Hellmann. Angetan zeigt sich der Uni-
gemeinsames Forschungsproiekt sejn", so Hell- Iurist auch von der Tatsache. dass es die Rus-
Lann. Interessant dUriln nach seiner Ansicht sen mit dem Bestimmtheitsgrundsatz sehr
im kommenden Band die Ausführungen der ernst nehmen. Das heißt. die Voraussetzungen
russlschen Kollegen zu Wirtschaftssanktionen für einen Straftatbestand werden möglichst
werden. Gegenwärtig wird dies im Partnerland präzise beschrieben. Dies ist in Deutschland
engagiert diskutiert. Man will erreichen. dass nicht immer der Fall.

sich nicht nur handelnde Personen für aus elner Die Potsdamer Rechtswissenschaftler wol-
i;r-, f,.rrrr b"g"',rg.". t;rf,rten verant\,vor- len ihre Zusammenarbeit mit der Moskauer
ten müssen. sondern auch die Unternehmen und anderen osteuropäischen akademischen
selbst. Die Überlegungen hierzu reichen weit, Einrichh.rngen in Zukunft weiter vertiefen.
weiter als in Deutschland, wo es zumindest eine
u","-"l,.n""rg"iiu"Ä. sb,.

Bei a1ler Uit..r.hi"äi.hkeit der Sanktio- Die Bände z und 3 der Schriftenreihe erscheinen $
nensysteme, es bestehen durchaus auch Über- 2or2 lm Universltätsverlag Potsdam. !
einstimmungen. Beispiele sind die Differenzie-'-].! e:?:.'?'?'r:'rt!E:t:'e":rr:r

rung im Stralmaß für einfache und qualifizierte
Falle und auch die Möglichkeii, Straftaten durch ln Deutschland gibt es etwa 7o.ooo Haftplötze. die

Freiheits- und Geldstrafen zu alnden. weitgehend auch ausgelastet sind. D,dior/o,r"r:o.de

Mittel

Erne gemeinsame Sch rrften relhe

Es kann beim Einkaufsbummel oder dem abend-
l,i.chen Restaurantbesuch passieren: Diebe stehlen

plötzlich die Handtasche. Haben d.ie Ganoven
Pech und die Polizei Glück,landet der Fall
vor dew Richter. Wie der Mann mit d,er Robe

allerd.ings urteilt, ist allein schon in Europa sehr
unterschiedlich. Strafrechtler um Prof. Dr. {Jwe

Hellmann und, Prof. Dr. Alexey Rarogvergleichen
derzrtt intensiv das deutsche und russische Slraf-
recht miteinander. In einer entsprechenden Schif-
tenreihe slellen Pot:d.amer und Moskauer Juristen
Regelungen und. Kom.mentare gegenüb er.

Vox Pslnq GönrrcH

en Hintergmnd fur die Fokussierung
auf Russland bildet eine bereits seit
zoo8 währende enge Kooperation

mit der Moskauer Staatlichen |uristischen
O.E.Kutafin-Akademie (MC.luA). Es ist die der-
zeit wohl intensivste Zusammenarbeit über-
haupt auf der Ebene des Strafrechtsaustausches
zwischen Deutschen und Russen. Zahlreiche
Projekte sind inzwischen entstanden und reali
sierl worden. Im Jahre zoto kamen clie,,schrif-
ten zum deutschen und russischen Strafrecht"
hinzu. Ein Band liegt berejts vor. die beiden
nächsten sollen zoLz erscheinen.


